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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. Ni-S. cm.

Gesezg^ebung.
Grosser Rath, 5. Novcmb.

Fortsetzung.)
(Beschluß von Billeters Meinung.)

Schließlich, in Rüksicht des ganzen Gegend
stands, den wir vorhaben, muß ich mit unan-
genehmer Empfindung bemerken, daß es ärger-
lich ist, daß selbst der Rapport der Majorität
uns nöthigte, in Nebensachen und Persönlich-
teilen einzutieten, und uns von den zwei Haupt-
fragen zu entftrnen, die kostbarste Zeit zu vcr-
fieren, und Worte zu verschwenden, die doch
am Ende zur eigentlichen Sache nicht gehören.

Daher, um Sie nicht langer aufzuhalten,
stimme ich dahin, daß man über den Rapport
der Majorität mit Unwillen zur Tagesordnung
gehe, und denjenigen der Minorität, unter Vor-
behalt einiger Verbesserung annehme.

Cartier: Die Bürger in den vom Feinde
besezt gewesenen Kantonen blieben immer Mitgl.
der ganzen Gesellschaft — zwar ausser Thatig
keit gcsezte Glieder ; sie wa-en von den Pflicy-
ten, dieser Gesellschaft zu dienen, nicht c>u-
bunden, und vielweniger berechtigt, ihr zu
schaden; — es ist nicht möglich, daß sich
Menschen unter ihnen fanden, die aus Ueber-
zeugunz, nicht ans Dummheit oder Bosheit,
glauben konnten, ein eigenes Volk zu bilden,
da sie die Constitution angenommen, den Ee-
setzen Treue und Gehorsam geschworen hatten, u.wußten, daß ihre Repräsentanten noch mit
den übrigen vereint arbeiten. Ein h-ioetischer
Bürger, der die Waffen freiwillig gegen sein
Vaterland e.-geeift, ist gleich streich, fty cs
m e-nem oktupirtcn oder befre ten Kanton —

keinem Zweifel unterworfen, daß'°lo « Menschen nicht mit vollem Recht sollenbor den Richter gebracht werden.
(Die Fortsetzung folgt.)

den 4. Dec. i?yy. (14. Frimaire VIII.)

Bericht über die Verrichtungen der Inte,
rimsregiernnq in Zürich.

Die Mitglieder der gewesenen Jnterimsregies
rung des Kantons Zürich, an den B. Res
gierungskommiffarius Pfenninge?.

Zurich, den 4ten Okt. I7YY.
Bürger Regicrungskommissarius!

Unser gewesne Präsident hat uns eröffnet,
daß Sie in der ersten Sitzung der wiederHers
gestellten Verwaltungskammer, den Wunsch ges
gen ihn geäußert haben, einen schriftlichen Be-
richt sowohl über die Entstehung, als über die
wichtigsten Verrichtungen der nunmehr, bei vers
àndectcr Lage der Dinge, aufgelösten Antes
rimsregicrung des hiesigen Kantons zu erhalten.
Wir eilen, Ihnen darüber die verlangte Auss
kunft zu ertheilen; Ihr diesfälliger Ruf hat
uns zu demjenigen Vergnügen gereicht, welches
bei redlichen Mannern durch jede Aufforderunä
zur Rechenschaft über ihr Verhalte» erweckt
wird.

Ais sich am 6ten Brachmonat die Franken
zurückzogen, und die Oesterreiche? Besitz von
hicsiger Stadt nahmen, befanden sich, (nebst
dem bei Ihrer Abreise, Vr. R. K. an Ihre
Stelle gecretnen B. Unterstalthattcr Uiuch,)
von den fünf Mitgliedern der konstituttoncllcn
Verwaltungskammer und ihren 'Suppleanten
nur noch zwei anwesend, nemlich die BB.
PräsidentWyß und Administrator Escher. Ob-
wohl ganz isolirt, besorgten dieselben, inFs ge
des von dem B. Unterstatthatter erhaltenen be-
stimmten Ansinnens, — daß jede konstitutionelle
Behörde an ihrer Stelle verbleiben solle, bis
cine höhere Macht das weitere disponiren wers
de, — noch ein paar Tage lang die dringe ids
sten und unaufschieblichsten Geschäfte, deren
jede Hauptvcranderung ein so volles Maaß mit
sich bringt. Allein/je schwieriger und unans
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genehmtr ihre Lage war, desto lebhafter mußte
auch der Wunsch bei ihnen werden, von dem
dermahligen höchsten Gewalt entweder aus
diesen drückenden Verhältnißen entlassen zu
werden, oder sowohl eine erforderliche Anzahl
tauglicher Manner zur Beihülfe bei ihren Ver-
richtungen, als auch den benothigten rnoäum

zum Behuf ihrer hinkünfrigen Geschäfts-
führung zu erhalten. Zu diesem Ende hin
wendeten sich die B. Wyß und Eschcr gemein-
schaftlich mit dem V. Unterstatthalter Ulrich an
den Gen Hotze, (als vorderste allhier befindliche
K. K. Militärperson), von dem sie am 8ten
Juny die mündliche Verbeschcidung erhielten
„da es in denGesinnnngen desErzherzog Karls
«liege, daß provisorisch alle öffentlichen Gewal-
«ten an ihren Stellen verbleiden, und ihre bis-
«herigen Geschäfte fortsetzen, und daß die ab-
«gegangenen Mitolieder durch geschickte und zu
«trauenswerthe Männer ersetzt werden, so solle
«sich die bisherigeVcrwaltungskamwec bis auf
„die Zahl von y. Personen ergänzen; nemlich
«vier, theils in der chmaligen Regierung ge-
«standene, theils andere Bürger aus der Stadt,
«und drei Bürger aus dem übrigen Kanton zu-
«ziehen, und mit denselben vereinigt, unter dem
»Namen einer provisorischen Kantonsadmini-

daß durch die Aufhebung der bestandenen Rü
gierungsverhältnisse, so wie durch oie, nach

der Anweisung des General Hetz, abgehend!

Stelle eines Kantonsstatchaiters, eine wesenu

liche Lücke in der Landesregierung entstanden

sey, so achtete sich die Kantonsadministralivn,
welche diese Lücke unmöglich ausfüllen konnte,

verpflichtet, den Gen. Hotze darauf aufmerlsaw

zu machen, und ihn um Aufstellung eines de-

sondern Regiern,'.gskollcgiums zu ersuchen, (e.)

Zu ihrer nicht geringen Bestürzung wurde ste

selbst in der vom wtten Juuy datirten Ruas

antwort zur Interimsregierung

«siration die Angelegenheiten des von den fran-
«zösischen Truppen geräumten Theils des hie
«sigen Kantons besorgen.

Da die B. Wyß und Cscher es nicht auf
sich nehmen wollten, ein so wichtiges Colle-
gium einzig aus sich selbst, und mit Zurathzie-
hung des G. Unterstatthalter Ulrichs zu beset-

zen, baten sie sich hierbei des weitem den Ra^n.nu, weirer ei»>vc»vr» »l», ^ àndes General Hotze aus, welcher sodann gcneh- erste Sorge der Interimsregierung '

migte, daß diese provisorische -Administrations-! sich, ihrem mmmehr so wichtigen GesMU
beborde, mit untenstehenden, theils von ihmcheis, so viel möglich den Rath von einchm--

selbst ernennten, theils ihm vorgeschlagnenGlie-wollcn und erfahrnen Männern zu

dern ergänzt werde, (l.) Die neunte Stelle Um aber aus der andern Seite, bei dem

wurde von derjenigen Person, auf welche die!
Wahl gefallen war, resignirt, und blieb einst-

WWW ernennt: »bis

«und so lange^dieVerfassung eines jeden ZW
«der schweizerischen Eidgenossenschaft,
«ihrer Verbindung unter einander hergestellt,

„oder anders bestimmt seyn werbe." Zugleich

ward ihr die bestimmte Anweisung und «
macht ertheilt: «ohne sich an die Funkrio-
«nen der von den Franzosen eingeseztcnIê
«sticulion zu binden, einstweilen zu vM
„und Land alle diejenige Gewalt und WM
«nisse auszuüben, welche in der altcnOrda»»â

«dem obersten Magistrat der Stadt Zürich »d^
«tragen waren, auch zu Veriheilung und

«leichterung der Geschäfte alle ersordmM
«Einrichtungen zu treffen, und die Mî.
«Collegia zu ernennen: übrigens
«der Unterstatthalter, und die richterliche» A

Horden, unter veränderten Namen eiustwe»

«fortbestehen zu lassen." (3.) ^Da sich nun gegen eine solche, wiewo.»

Drang der militärischen Geschäfte, dr"» ^
so ausdrücklich und bestimmt gegebne ^ '
nmg, weiter nichts einwenden ließ,

weilen unbesetzt.
Da gleich in der ersten Sitzung dieser pro

visorischenKantonSadministration bemerkt wurde

(1.) Bürger Altratbsbcrr Lavatcr.
— — Altzunftmeister Felix Escher.
— — Altrathssubstirut Hirzel.
— — Lieutenant Zeller, Valgeriff.
— — Altratbsbcrr Steiner,won Wmterthur.

Altstabßalter Hotz, von Oberrieden.

(-.) Laut Schreiben vom roten 3»ny.
nsadm'nf
assied

(z.) Man vergleiche diese, nur
und besondere Verwendung der Kantons ^
stration so gemäßigte Instrukt.nnt dem, wa

her als Int. Reg. that, und man wird st"sew ^
sie sich, so viel immer möglich,
Funktionen der helvet. Ccmslltutton b-.

zhr

Auck zogen ihr die Instruktion selbst,

nacbheriges Benehmen h»ustge und v--.
würfe von damals sehr bedeuteuden F-"'
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auszusehenden grossen Drang der Geschäfte,
den Gang derselben durch allzuwcitläufige De--

rathungen so wenig wie möglich zu hemmen,
mußte sie sich für einmal auf die Zahl von 15.
Mitgliedern beschränken, welche fürdersamst
von den bereits vorhandenen Gliedern durchs
Scrulinium ergänzt, und von dem Gen. Hotz
genehmigt wurden; worauf dann auch von
dieser Wendung und Einrichtung der Dinge
und den Absichten der Interimsregierung, dem
ganzen Land unterm rg. Juny in einer ge-
druckten Publikation die nöthige Kenntnis und
Anzeige gegeben wurde. (4.)

Hiernächst nahmen wir sogleich Bedacht, die-
jeni'gen vorläufigen Einrichtungen zu treffen,
welche wir zu Beförderung des Geschäftsgänge
und gehöriger Besorgung aller Zweige der
Staatsverwaltung die dienlichsten zu seyn er-
achteten. Zu diesem Ende theilten wir uns in
verschiedene Departements ab, denen zum Theil
auch Personen, die an der Regierung selbst kei-
nen Antheil hatten, beigeordnet wurden. Diese
Departements beseitigten die in ihr Fach ein-
schlagenden minder wichtigen oder sehö dring-
lichen Geschäfts; bedeutendere Gegenstände
wurden ihnen von der Regierung zur Vorbera-
thung und nähern Untersuchung überwiesen;
zum Theil erhielten sie auch öftere Befehle von
den ieweilen in hiesiger Stadt sich aufhaltenden
Militärbehörden.

Demnach war die Organisation der Achter-
lichen Behörden, und der untergeordneten Ad-
ministrationsstcllen im Kanton, so wie die Be-
setzung derselben nach dem Sinn der erhaltenen

(4.) Diejenigen Mitglieder, mit denen die -mte-
rimörcgierung damals ergänzt wurde, sind" fol-
gende:

Bürger Ott, an der Tborgaß.
— Alrseckelmcisicr Escher.
— Altschultheiß Landolt.
— Oberstlieutenant Meyer.
— AltrathSherr Schinz.
— Mawr Ott.
— Altlandvogt H§. Georg Escher.

Hierbei ist noch zu bemerken, daß sich, theils srü-
her, theils spatbcr, und aus vcrschiednen Grün-
den und Veranlassungen aus der InterimSre-
gierunq zurückgezogen haben, die Bürger Zeller.
Meyer und Steiner; an deren Stelle zu neu n
Mitgliedern gewählt wurden: ^ "

Bürger Ältuntcrvoqt Walder, vonWttikon
— Altzunftmeister Frieß, und

Amtmann Werdmüller,

ll>

Anleitung und den Bedürfnissen der damaligen
Umstände, eine unserer ersten und wichtigsten
Beschäftigungen; indem, unsers Bedmàs,
Ruhe, Ordnung und gesezlicher Gehorftm
hauptsächlich von Beschleunigung derselben ab-
hiengen, zumal die viele» durch den Einmarsch
der Oestreicher bewirkten Emigrationen ange-
stellter Personen, eine beinahe gänzliche Auflö-
sung der meisten unter der helvetischen Regie,
rung bestandenen Administrations- und Judi-
zialbehöroen zvr Folge gehabt hatten.

Da wir so oft und so bestimmt von dem
General Hoze, und selbst noch von höhern
Behörden die mündliche und schriftliche Erklä-
rung erhalten hatten, daß uns zwar unbcnom-
men seyn sollte, auch bereits unter der hclveti-
schen Regierung angestellt gewesene Personen
wiederum in den nemlichen, oder in ähnlichen
Geschaftsverhältnissen zu gebrauchen, daß ober
davon ausdrüklich alle diejenigen ausgeschlossen
seyn müßten, welche in politischer Hinsicht dem
k. k. Militär unangenehm waren, deren gcäus-
serte Grundsätze der damaligen Ordnung der
Dinge offenbar zuwiderliefen u. s. f., so wur-
den wir hierdurch in mancherlei Rüksichten in
nicht geringe Verlegenheiten gesezt, aus denen
wir uns einzig dadurch schiklich zu ziehen wnß-
ten, daß wir — um bei keinem Individuo durch
Ausschließung bittere Empfindungen zu erregen,
alle Unterstatthaller, Kantons- und Distrikts-
richtcrsiellen, so wie auch alle dießfällige Prä-
stdia und Sekretariate als gänzlich erledigt er-
klärten, und sodann ganz neue Wähle» vor-
nahmen, ohne uns, weder a^. Beibehaltung,
noch an Ausschließung der bisdahin angestellt
gewesenen zu binden. (5)

Dieser Umstand mochte vermnthlich den Reprä--
sentant Blllcter veranlaßt haben, in der Sitzung
des großen Raths vom -z. Oktober sich zu aus-
fern: »Patrioten, z. B. ein Vogel, von Zürich,
wurden verfolgt, »nd nur von Prinz Karl und
Hoze erhielten sie Schuz, und wurden von ebnen
befreit." Wirklich hatte sich B. Voqel, als Mit-
qlied des KantonsgerichtS, da dasselbe nen besezt,
und er nicht wieder erwählt wurde, sowohl beim
General Hoze, als beim ErzherzogMbst, darüber
beklagt, ohne daß sich jedoch weder der eine noch
der andere in diese Angelegenheit mischen wollte.
Da sich indessen die I. R. überzeugen mußt-,
B. Vogel sehe die ganze Sache ans einem fal-
scheu und irriqen Gesichtspunkt an, so kam sie
ihm mit einer freiwilligen Erklärimgftuvor, wor-
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Dem ehemaligen Kantonsgericht wurde dcrzgende Meinung die Weisung'an dP I.R.
Name Appellations- und Kriminalgericht gege-staiigt harren. In wichtigen Kriminalfällen aber,
bcn, und im Wesentlichen der nämliche Ge-jd. i. wenn es um Todesstrafe, oder mehr als
schaflskreis augewiesen, den die konstitutionellen einjährige Zuchthausstrafe, oder Bannissement
Kautonsqerichtc hatten, mit dem hauptsächli-zu thun war, wurden die Urtheilssprüchc des
chen Unterschied, daß ihm die Beur Heilung
der Matrimonial-Streitigkeiten zugewiesen wur-
de; doch so, daß es aus seinem Mittel ein
besonderes, mit Einschluß der beiden tourweise
zugezogenen Stadtgeistiichcn, aus sieben Mitglie-
dern bestehendes Ehegcricht niedersezte, an wel-
ches alle Matriinonial-Streirigkeiren in erster
Instanz gelangten.

Was nun das Appellations- und Krtminal-
gericht selbst des weitern belangt, so ward sei-

ner Wichtigkeit halben die Zahl der Mitglieder
auf 2i beständige Beisitzer gesezt; wovon 17
aus der Stadt, und 4 ab der Landschaft von
der I. R- durchs Scrutinium gewählt w»r-
den. — Es sprach in leztcr Instanz liber Ci-
vil - und Polizeisachen, jedoch mir Vorbehalt
des Rekurses an die I. R. Auch in Krimi-
nalfallen von minder wichtigem Belang kam
ihm die Entschei ung lzu, ohne daß Appellation
dabei Statt hatte; es ware denn Sache ge-

Krimilialgerichts der Sanktion der I, R- un-
terworfen, welche solche nach Gutbestuöeu ver-
schärfen oder mildern konnte. Sowohl inUuk-
sicht auf tlivilm, «ls auf GiBàmlia, hatten
wir übrigens diesem Tribunal sehr umständliche
und bestimmte Prozedur-Ordnungen verge-
schrieben, die sich in unsern Protokollen vsm

2y und go. Juli vorfinden.
Die Distriktsgerichte wurden Untercivil- odic

auch Amtsgerichte genannt. Die Zahl derRich-
ter blieb wie bisdahin auf neune festgesezt. ^
Auch diesen Behörden wurde der vormalige Ge-

schäftskreis, mit Ausnahme der Matrimonial-
Streitigkeiten angewiesen, so daß ihnen in Ehe-

sachen nichts übrig blieb, als die Ertheilm-g
von Copulationsi'cheinen in den unter der aM
Ordnung der Dinge unverbotcuen Graden.
Bestimmte Instruktion über ihre Kompetenz «ud

Pflichten, haben wir diesen Amtsgerichten m

einer ausführlichen Verordnung vom
wesen, daß, ehe das Etimmenmehr gefallt^Iuli ertheilt. Wir besezten dieselben aus den

wurde, drei Richter für ihre allfallig unrerlie-, Bürgern des Distrikts dergestalt, daß k'ü »»s
-von jeder in dem Bezirk befiindlichen Gememcs.

vorstcherschaft, zwei Subjekte aus ihrer eignen,

.à - v —^ °dec aus andern Gemeinden des Distrikts vor,
..die fur die Sick ening incincr Ehre betrredl- sHigaeir lieken. und dann aus dielen vereinigt

.,»«-°L!
lute Etimmenmehr die bestimmte ?ab>

Richter wählten. ^Allen diesen höhern und niedern
Behörde» wurde die Vorschrift ertheilt, ^ ^Fällen, so viel möglich, nach den chsmal g

Gesetzen und Ordnungen, und wo blese

gelten, oder nicht hinreichend waren,
rechtigkeic und Billigkeit <u/prechen> ^

über er ßch dann nachher selbst schriftlich aus-
serte: „Seitdem ich von der Interimsregierung

„su n g vom Kantonsgericht erhalten u. f. w.
Ganz umgekehrt verhielt es sich hingegen mit

der qeae» Ende Julys erfolgten Arrestation de»

B. Vogel m Ga ch durch das östreichische Militär.
Der Befehl dazu war direkte ans dem Haupt-
onartier des Erzherzogs gekommen, und von dem

in St. Gallen befindliche» General Hiller exe-

giriert, aber ans die Vorstellungen des B> Vogels
hin schon in etwas gemildert worden. Als nun
B. Vogel nach Zürich zum Gen. Hoze gebracht
wurde, gestattete ihm dieser Civil- start Mi-
lrtar-Arrest, und ließ zu diesem Ende hin die

Int. Reg. anffodcrn, den B. Vogcl in schikliche

wendung der dem französischen ^vste«"^
mestenen, und von der helveuschen

>

Int. Reg. anttodcrn, den n. Vvgci ,n Mirume ehrenden Gesetze, war von dem k. k..ve>
Verwahr zu nehmen, lieber die Art und Werft,!^.'' " ^„di-lmiederholt, und >n

wie sich dae Iut. Reg. dieses Auftrags entledigte, ^sommando u.unolrch wie y a^ch

beschwerte sich B. Vogel weder damals noch ob.» angeregtcu Mitzw vom iNen 7, ^
seither, er hätte auch in der That keine Unachc Ichr.siUu) ausdruklich verboten woroen.

Fortsetzung wlgt.)

(5) Man vergleiche hiermit die >den

den von der Interimsregierung an. na

ertbeiltenInstruktionen, und nbeihanpr w

zeS bisheriges Benehmen.

d zu gehabt. A»S allen diesem ergi bt sich indes-

sen, daß von dem B. Repräsentant Billeter, und
vielleicht auch noch von andern Personen zwei
verschiedene Vorfalle mit einander vermischt

wurde»; welnahen eine umständlichere Eriau-l
wrung derselben nicht überflüssig sey» mochte.
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